
1 

O 614 
  
 

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN 
MÜHLDORFER FELD TEIL IV 
 
 
 
Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
 
STADT:  MÜHLDORF AM INN 
LANDKREIS:  MÜHLDORF AM INN 
REG.BEZIRK:  OBERBAYERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umweltbericht  
mit Gutachten zur speziell artenschutzrechtlichen P rüfung 
(saP) 
Fassung vom 02.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Köppel Landschaftsarchitekt    ................................................ 
Katharinenplatz 7, 84453 Mühldorf a. Inn  Barbara Grundner-Köppel 
Tel.: 08631/988851, Fax: 08631/988790 
e-mail: LA-Koeppel@t-online.de 
 
 
 
geändert/ergänzt am 19.05.2014 
 
 
 



2 

1.   EINLEITUNG 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebau ungs- und des 
Grünordnungsplanes 

 
Der Bebauungsplanes „Mühldorfer Feld Teil IV“ befindet sich nördlich des Innkanals 
in der Nähe der Haupt- und Mittelschule. 
Das Neubaugebiet wird von Süden über die Europa- und Pestalozzistraße 
angebunden und grenzt im Süden unmittelbar an die Geltungsbereiche des 
„Mühldorfer Feldes Teil II und Teil V“ an. 
Nördlich, westlich und östlich grenzen Flächen an, die derzeit noch landwirtschaftlich 
genutzt werden. 
 
Auf dem Gelände soll ein Baugebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer GRZ 
von 0,4 mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern 
ausgewiesen werden. 
 
Im Geltungsbereich befindet sich eine Gehölzgruppe aus 11 Bergahornbäumen sowie 
das amtlich kartierte Biotop Nr. 7741-0163-012 "naturnahe Hecke", die erhalten 
bleiben sollen. 
 
Der gesamte Geltungsbereich für den beschriebenen Bebauungsplan  
beträgt 57.291 m². 
 
Folgende Flurstücke der Gemarkung Mühldorf a. Inn sind betroffen Fl.Nr. 630/1, 630, 
634, 638, 640/1, 640/2, 641 teilw. 
 
Die Flächen werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und sind weitgehend 
eben ohne gravierende Höhenunterschiede. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht können die betroffenen Flächen, bis auf die 
Bestandsgrünfläche als „ausgeräumt“ bezeichnet werden. 
 
Neben den Haupterschließungsstraßen werden die ausgewiesenen Bauparzellen 
über Ringstraßen rechtwinkelig erschlossen. 
Dadurch lassen sich rechtwinkelige Grundstücksformen in wirtschaftlicher Größe 
schaffen, die kostengünstig bebaubar sind. 
 
 
Ziele  
Ziel des Bebauungsplanes „Mühldorfer Feld Teil IV“ ist es die Rechtsgrundlage und 
die städtebauliche Ordnung für den im Plan festgesetzten Geltungsbereich zu 
schaffen. 
Im Flächennutzungsplan erstreckt sich das Plangebiet auf mehrere 
Entwicklungsbereiche: Allgemeines Wohngebiet, Grünkorridor Nord-Süd und dem 
Bereich Voruntersuchung Rahmenplanung. In der gesonderten Planung ist enthalten:  
 
Die Durchgrünung des Baugebietes soll mit geplanten Einzelbäumen entlang der 
Erschließungsstraßen, sowie Festsetzungen zur Begrünung der privaten Flächen 
erreicht werden. 
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Auszug Bayern Atlas (TK, Stand 2012) 

 

1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetze n und 
Fachplanungen und ihre Bedeutung für den Bauleitpla n 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den 
Naturschutzgesetzen und der Immissionsschutz-Gesetzgebung ist für das 
Bebauungsplanverfahren die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
i.V.m. §18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) heranzuziehen. Ebenso 
§§ 13 und 14 Abs. 1 BNatSchG, da Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 
Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan werden die landwirtschaftlichen Flächen 
reduziert. 
 

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGE N 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 Der Umweltzustand wird auf die einzelnen Schutzgüter bezogen dargestellt.  
 

2.1.2 Schutzgut Mensch 
 

Ziel: Erhaltung und Entwicklung gesunder Wohnverhäl tnisse  
einschließlich der Erholung 

Beschreibung/Bestand: 

Unter dem Schutzgut Mensch ist vor allem die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der ansässigen Bevölkerung zu nennen. Zur Wahrung dieser 
Daseinsfunktion sind als Schutzziele insbesondere das Wohnen und die 
Regenerationsmöglichkeiten zu nennen. 

Planungsgebiet 
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Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt, welches bis auf 
die Eichengruppe komplett von Gehölzstrukturen ausgeräumt ist.  
Bedingt durch die bestehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen kommt 
es derzeit zu geringfügigen Lärm-, Schadstoffbelastungen und 
Düngereinträgen. 
Die bestehenden Feldwege erschließen die Fluren für Spaziergänge und 
Radfahren und werden entsprechend von der Bevölkerung genutzt. 

 
 
 
 Auswirkungen/Bewertung:  

a) Wohnen und Erholung 
Das Planungsgebiet ist im derzeitigen Bestand für 
Naherholungszwecke weniger geeignet und bietet nur eine geringe 
Aufenthaltsqualität. 
Für die Menschen um das Planungsgebiet stellt der Geltungsbereich 
keine zu schützende Fläche dar. 
Da das geplante Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ WA 
ausgewiesen werden soll, ist keine Veränderung bezüglich der Wohn-
/Erholungssituation zu verzeichnen.  
Aufgrund der oben beschriebenen Bestandssituation ist somit das 
Planungsgebiet für Naherholungszwecke durch die fast komplett 
ausgeräumte Landschaft und die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
nur bedingt geeignet und fügt sich charakteristisch an die bereits 
bestehenden Bebauungspläne des „Mühldorfer Feldes“ an. 
 

b) Verkehrslärm  
Der Verkehrslärm ist durch die bereits angrenzenden Straßen und das 
dadurch bedingte Verkehrsaufkommen, als für ein „Allgemeines 
Wohngebiet“ als normal einzustufen und wird sich durch das 
zusätzliche Wohngebiet geringfügig erhöhen. 
Die Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt ringförmig von 
Osten bzw. von Süden über die bereits bestehenden Baugebiete.  

 
c) Landwirtschaftliche Immissionen 

Im Planungsgebiet befinden sich nach der Bebauung keine 
landwirtschaftlichen Flächen mehr. 
Von den im Norden, Westen und Osten angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehenden Immissionen, wie 
Lärm, Geruch, Staub u.a. sind weiterhin zu erwarten und es wird 
weiterhin temporäre Lärmbelastung durch landwirtschaftliche 
Maschinen zu erwarten sein. Aufgrund des Gebotes der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist diese Belastung hinzunehmen. 
 

 d) Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase der Wohnbebauung ist mit Lärm von 
Baumaschinen und Schwerlastverkehr zu rechnen. Ferner sind 
verkehrsbedingte und visuelle Beeinträchtigungen der Anwohner um 
das neue Baugebiet während der Bauzeit zu erwarten. 
Diese Auswirkungen sind als temporär einzustufen. 
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  e) Anlage- und betriebsbedingt Auswirkungen  
 

Das gesamte Baugebiet wird durch die Neuanlage von Wohnstraßen 
und Ver- und Entsorgungsleitungen neu erschlossen. Die Erschließung 
erfolgt als Weiterführung erfolgt als Weiterführung der südlich des 
Geltungsbereiches  bestehenden Erschließungsanlagen. 
Durch den Anliegerverkehr erhöht sich das Verkehrsaufkommen, 
wodurch es auch zur Erhöhung von Verkehrslärm und Abgasen 
kommen wird. 
Bedingt durch die Bewirtschaftung der benachbarten Flächen wird es 
zu Immissionen im Geltungsbereich kommen. 
Durch den erforderlichen Anschluss der Gebäude an das städtische 
Ver- und Entsorgungsnetz wird zusätzlicher Energie- und 
Wasserbedarf, sowie erhöhter Bedarf von Abfall- und 
Abwasserentsorgung erforderlich. 
 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen gehen durch die geplante 
Bebauung verloren. 
 

Ergebnis:  
Insgesamt ist die Intensität des aufgezeigten Eingriffs als mittlere Erheblichkeit 
einzustufen 

 
 

2.1.2  Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 

Ziel: Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen u nd ihrer 
Lebensgemeinschaften in ihrer biologischen Vielfalt  

 
Beschreibung/Bestand: 

Bei den Fauna und Flora stehen der Schutz der Arten und ihrer 
Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz 
ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im Vordergrund.  

Vor allem der Erhalt und Schutz der Lebensräume hat eine besondere 
Funktion für Fauna und Flora. 

Daraus abgeleitet sind also vor allem die Biotopfunktionen und die 
Biotopvernetzung zu berücksichtigen. 

 
Die Flächen des Geltungsbereiches werden derzeit intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. 
Inselartig liegt ein Bergahornbestand im Süden und eine 
freiwachsende Gehölzhecke im Osten im Planungsgebiet. Diese 
werden als öffentliche Grünfläche erhalten und aufgewertet. 
Folgende kartierten Biotope befinden sich in der Umgebung bzw. auf 
dem Planungsgebiet: 
Biotop 7741-0163-012 (im Planungsgebiet) 
Biotop 7741-0163-012 (an das Planungsgebiet angrenzend) 
Biotop 7742-1053-001 (ca. 220 m Luftlinie entfernt) 
Biotop 7741-0168-004 (ca. 440 m Luftlinie entfernt) 
 
Diese in Nord-Süd-Richtung angelegten geradlinigen Flur-Gehölz-
Hecken wurden als Windschutz angelegt und sind für die Mößlinger 
Fluren ortstypisch und dürfen nicht gerodet oder beseitigt werden. 
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Dieser Bestand wird ebenfalls erhalten und durch das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt. 
Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) bezeichnet die Vegetation, 
die sich aufgrund der natürlichen Umweltbedingungen entwickeln 
würde, wenn der Mensch die derzeitige Nutzung beendet und die 
Vegetation die Zeit fände, sich bis zu ihrem Klimaxstadium zu 
entwickeln. 
In dem betroffenen Gebiet würde sich ein Waldmeister-Buchen-Wald 
entwickeln (pnV lt. LfU Fin Web) 

 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Die baubedingten Auswirkungen beziehen sich auf den Verlust bzw. Störung 
des belebten Bodens durch die Baumaßnahme. 
 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  
Anreicherung der ausgeräumten Landschaft mit straßenbegleitenden, 
standortgerechten  Bäumen 1. Und 2. Ordnung auf öffentlichen und privaten 
Grünflächen. 

 
 
Auswirkungen/Bewertung: 

a) Flächenverlust und Barriere-Wirkung 
Durch die geplante Bebauung erfährt das Baugebiet eine 
Bodenversiegelung und führt somit zu einem Verlust der jetzigen 
Nutzung als landwirtschaftliche Fläche. Zugleich wird die mit 
"Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft" die noch nicht realisiert ist, in ihrer Nutzung in private 
Grünfläche umgewandelt. Dies stellt einen Eingriff in den 
Naturhaushalt dar, der ausgleichende Maßnahmen erfordert. 
Gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind 
die betroffenen Flächen insgesamt jedoch einheitlich als Gebiet mit 
geringer Bedeutung zu bewerten. 

Mit der Umwidmung der derzeit offenen Fläche (landwirtschaftlichen 
Fläche) in ein allgemeines Wohngebiet geht eine unversiegelte Fläche 
verloren. 
Aus faunistischer Sicht wird sich jedoch die Situation für 
Wanderkorridore und Lebensräume nicht verschlechtern, da es sich 
bis dato um intensive landwirtschaftliche Flächen handelt. Somit stellt 
das neue Bebauungsgebiet zwar eine Barriere dar, da mit neuen 
Wanderkorridoren aufgrund der Versiegelung kaum zu rechnen sind. 

Das ausgewiesene Baugebiet arrondiert zunächst nach Norden das 
„Mühldorfer Feld.“ Auf der Bau-Erweiterungsfläche konnte sich 
aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung schon im Voraus 
kein dauerhafter Lebensraum für schützenswerte Tier- und 
Pflanzenarten, wie Kleinsäuger, Vögel und Insekten, entwickeln.  

Durch gezielte Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen. soll der 
Eingriff ausgeglichen werden. 

 
b) Verlärmung, Störung 

Bedingt durch den Baubetrieb und Besiedlung kann es zu 
faunistischen temporären Störung bzw. Vergrämungen kommen, die 
sich jedoch nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder minimieren. 
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Die vorhandenen zu erhaltenden Gehölzbestände bilden 
Trittsteinbiotope die Störungen entgegenwirken und Initialwirkung für 
Fauna und Flora haben werden. 
 

Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit mit gering  eingestuft werden. 
 
 
2.1.3 Schutzgut Boden 
 

Ziele: Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfun ktionen, 
Vermeidung nachteiliger Einwirkungen auf den Boden,  
Abwehr schädlicher Bodenveränderungen, 
sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden  gemäß § 
1a Abs. 2 BauGB 

Beschreibung/Bestand: 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Geologisch liegt das Plangebiet im Bereich der Niederterrassen 
der Alpenvorlandgletscher zwischen der oberen 
Süßwassermolasse im Norden, die das tertiäre Hügelland bildet 
und den eiszeitlich geprägten Hochterrassen im Süden. 
Aufgrund der Grundwasserferne hat sich Braunerde bzw. 
Parabraunerde mit hohem bis mittlerem Basisgehalt entwickelt. 
Nach der bodenkundlichen Übersichtskarte bestimmen 
geröllhaltige, flach- bzw. mittelgründige Braunerden auf Schottern 
das Bebauungsgebiet. 
Der Bodenaufbau im Planungsgebiet ist in Anlehnung an die 
angrenzenden Gebieten wie folgt: 
ca. 30 cm belebter Oberboden 
ca. 90-100 cm Unterboden (Rotlage) 
ca. 16-18 m Kiessand  aus dem Jungpleistozän als im Bereich der 
Inn-Niederterrassen Aufschotterungen in großer Mächtigkeit 
stattfanden. 
 
Die Geländehöhe liegt zwischen 400 bis 410 m über NN. 
 
Vorbelastungen innerhalb des Planungsgebietes bestehen durch 
landwirtschaftliche Nutzung. Die bodenökologische Funktionen, 
wie Biotopbildung, Grundwasserschutz 
Oberflächenabflussregulierung sind durch die Nutzung als 
Ackerflächen, Eintrag von Dünger und Pflanzenschutzmittel 
beeinträchtigt. 
 
Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 
 
Bodendenkmäler werden unter Pkt. 2.1.7 Schutzgut Kultur und 
sonstige Sachgüter beschrieben. 
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Auswirkungen und Bewertung: 
 

a) Baubedingte Auswirkungen  
Der Oberboden und Teile der unteren Bodenhorizonte werden im 
Planbereich zukünftig für versiegelte bzw. überbaute Flächen 
abgetragen, mit der Folge, dass dort die bodenökologischen 
Funktionen verändert werden oder verloren gehen. 
Die Untergeschosse der Gebäude greifen bis max. 3,50 m Tiefe in 
den Boden ein. 
Durch Baumaschinen, Baustelleneinrichtungen und 
Baumateriallagerungen kommt es zu Bodenverdichtungen, die in 
Vegetationsbereichen wieder zu beseitigen sind. 
 

b) Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  
Die bereits genannten baubedingten Auswirkungen auch die 
ökologischen Funktionen des Bodens manifestieren sich 
langfristig. 
Durch die Ausweisung der Erweiterung des Plangebietes mit einer 
GRZ von 0,8 sowie der Erweiterung der notwendigen Erschließung 
wird eine gewisse Versiegelung verursacht. Durch entsprechende 
Festsetzungen im Bebauungsplan zur Oberflächenversiegelung, 
wie Einsatz und Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, werden 
die Eingriffe in den Bodenhaushalt reduziert. Von der 
Charakteristika gleicht sich das Planungsgebiet den südlich 
gelegenen Bebauungsplänen an und arrondiert dies nach Norden. 
Bedingt durch die Bauweise sind die Auswirkungen als mittel 
einzustufen.  
Die Möglichkeiten zur Biotopausbildung und 
Oberflächenwasserabflussregulierung gehen im Bereich der neu 
versiegelten Flächen verloren. Außerdem wird das natürliche 
Retentionsvermögen der Böden aufgehoben. 
Bei Starkniederschlagsereignissen kann es zu einem 
ansteigenden Oberflächenabfluss kommen. 
 
Nach Aufnahme der vorgesehenen Nutzung sind mögliche weitere 
Beeinträchtigungen nicht auszuschließen. 
 

 
c) Schadstoffbelastungen, Altlasten 

Durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung sind 
Schadstoffbelastungen in Form von organischen und anorganischen 
Düngemitteln im Boden zu erwarten. Ein konkreter Altlastenverdacht 
oder sonstige Untergrundverunreinigungen sind nicht bekannt. 
Zukünftige Einträge von Schadstoffen sind speziell in der neu zu 
schaffenden baulichen Nutzung zu vermeiden bzw. sind nicht zu 
erwarten. 
 

Ergebnis:   
Durch die geplante Bebauung wird ein Teil der Fläche 
versiegelt und die Bodenfunktion beeinträchtigt.  
Bedingt durch die Verwendung von versickerungsfähigen bzw. 
begrünten Bodenbelägen kann der Funktionsverlust des 
Schutzgutes Boden gemindert werden. 

 

Somit kann die Erheblichkeit mit mittel  eingestuft werden. 
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2.1.4 Schutzgut Wasser 
 

Ziele: Erhalt und Reinhaltung der Oberflächengewäss er, 
Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer natürlichen 
Selbstreinigungskraft, 
Sicherung der Qualität und Quantität des Grundwasse rs. 

Beschreibung/Bestand: 

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den 
Naturhaushalt, zum einen die Grundwasserdargebotsfunktion und zum 
anderen die Grundwasserneubildungsfunktion. 

Beim Schutzgut Wasser sind die Teilbereiche  Grundwasser und 
Oberflächengewässer zu unterscheiden. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer, weder Fließ- noch 
Stillgewässer, vorhanden.  
Der Grundwasserstand ist in einer Tiefe von 
ca. -15,00 m ab Oberkante Gelände im Bereich des Pegels Hart (ca. 394 m 
über NN lt. Angabe Kreisstadt Mühldorf) zu erwarten.  
Auch aufgrund der vorhandenen durchlässigen Terrassenschotter im 
Untergrund ist mit einer ausreichenden Durchlässigkeit zu rechnen. 
Die Grundwasserfließrichtung verläuft von Norden nach Süden in Richtung 
Inn. 
Wasserschutzgebiete sind im direkten Planungsumfeld nicht vorhanden. 
Im Abstand von ca. 500 m liegen nördlich das Grundwasserschutzgebiet 
Mößling und südwestlich in weit größerer Entfernung das 
Grundwasserschutzgebiet Hart. 
Vorbelastungen innerhalb des Planungsgebietes bestehen durch den Eintrag 
von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittel aufgrund der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung. 

 
 
Auswirkungen und Bewertung 

 
a) Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kommt es durch Baumaschinen, Baustraßen und 
Lagerplätze zu einer Bodenbelastung durch Bodenverdichtung und ggf. 
Oberflächenwasserbildungen. 
Die Verdichtungen vermindern das Rückhaltvolumen des belebten Bodens. 
Dadurch kann es zu einer Reduktion der Grundwasserneubildung kommen. 
Durch den tiefen Grundwasserstand sind keine Veränderungen des 
Flurabstands durch bauliche Maßnahmen zu erwarten. Eine Veränderung 
des Geländeniveaus des Geländes ist nicht vorgesehen. 
Eine dauerhafte Absenkung des Grundwasserstandes ist nicht zu erwarten. 
Unverschmutzte Niederschlagswässer von Verkehrs- und Grünflächen 
werden in Mulden und/oder Rigolen, die entsprechend nach den Regeln 
der Technik anzulegen sind, versickert. 
 

 
b) Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  

Im Geltungsbereich werden die überbauten und versiegelten Flächen durch die 
geplante Bebauung im Vergleich zum Bestand erheblich vergrößert. Die 
Grundwasserneubildung wird durch die geplante Maßnahme reduziert. 
Der Nährstoff- bzw. Schadstoffeintrag bedingt durch die reduzierte 
landwirtschaftliche Nutzung wird vermieden. 
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Die geplanten Unterkellerungen greifen nicht in den Grundwasserhorizont ein. 
Eine Einleitung von Fremdstoffen ist bei der geplanten Nutzung nicht vorgesehen. 
Dementsprechend sind Schadstoffeinträge unwahrscheinlich. 
Während der Bauzeit kann es zu unbeabsichtigten Eintragungen von Fremdstoffen 
kommen. 
Bedingt durch die Versickerungssysteme besteht die Gefahr durch unbeabsichtigte 
Schadstoffeinträge z.B. durch Unfälle etc. 
 

 
Ergebnis:  

Auf das Schutzgut Wasser sind baubedingt Beeinträchtigungen geringer 
Erheblichkeit, durch die Vergrößerung der überbauten und versiegelten Flächen 
langfristig Beeinträchtigungen  mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 
Die Forderung nach sickerfähigen Bodenbelägen und Versickerungseinrichtungen für 
Oberflächen- und Dachwässer auf den Privatgrundstücken werden die Auswirkungen 
des Eingriffes mildern. 

 
Das Schutzgut Wasser ist  mittel  betroffen 

 
 
2.1.5 Schutzgut Klima/Luft 

 
Ziele: Vermeidung von Beeinträchtigungen des örtlic hen Klimas, 

Vermeidung von Emissionen und nachteiliger Auswirku ngen auf die 
lufthygienische Situation und Verbesserung belastet er Situationen, 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Beschreibung/Bestand: 

Die Plangebietserweiterung ist frei von Bebauung und wird als 
landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet. Gleichzeitig dienen diese zur 
Kaltluftproduktion sowie zur Durchlüftung der Baugebiete. Hauptwindrichtung 
ist aus Süd-West bis West.  

 Auswirkungen/Bewertung: 

Die Bebauungen verändern die örtlichen Windverhältnisse. Durch die 
Flächenversiegelungen werden sich zwangsweise Temperaturerhöhungen 
ergeben. Zusätzlich gibt es in dem neuen Baugebiet Beeinträchtigungen 
aufgrund von Verkehrsemissionen und Heizanlagen. 
Die Durchlüftung des jetzt offenen Geländes wird durch die neue Bebauung 
bzw. der angrenzenden Wohngebiete reduziert. 
Durch den Entfall der landwirtschaftlichen Flächen wird die Entstehung von 
Kaltluft reduziert.  
Unter Berücksichtigung der Siedlungsentwicklung im Mühldorfer Feld 
können die Auswirkungen das neue Baugebietes als mittel  bewertet werden. 

 

  a) Thermische Belastungen 
Durch die Dichte der Bebauung sind thermische Belastungen zu 
erwarten. Soweit möglich sollten, unter dem Aspekt von thermischen 
Belastungen, Wand- und Dachbegrünungen an allen Haupt- und 
Nebengebäuden vorgesehen werden. 

 
  b) Belastungen durch Schadstoffe und Gerüche 

Durch die vorgesehene bauliche Nutzung ist eine Belastung durch 
Schadstoffe und Gerüche nicht zu befürchten. Das 
Verkehrsaufkommen wird sich erhöhen. 
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c) Durchlüftung 
Die Durchlüftung ist durch das bestehende Baugebiet bereits 
beeinflusst und wird durch die geplante Bebauung zusätzlich reduziert. 
Bezüglich des West-Osts gerichteten Kaltluftstrom sind durch die 
Planung zusätzlich Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Ergebnis:   

Somit kann die Erheblichkeit mit mittel  eingestuft werden. 
 
 
2.1.6 Schutzgut Landschaft 
 

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt,  Eigenart und Schönheit der 
Landschaft,  

 Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –lan dschaftsteile, 
Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städteb aulichen Gestalt 
und des Orts- und Landschaftsbildes.   

Beschreibung/Bestand: 

Das Gelände ist weitgehend eben mit minimalen Höhenunterschieden. 
Das Landschaftsbild ist geprägt von Ortsrändern entlang bestehender bzw. 
geplanter Wohnbebauung  und landwirtschaftlich genutzten Flächen einer 
stadtnahen, bäuerlichen Kulturlandschaft. 

Auswirkungen/Bewertung:  

Das Planungsgebiet befindet sich auf weitgehend ausgeräumten 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und arrondiert derzeit die geplante bzw. 
bestehende Wohnbebauung in Richtung Norden. 
Es kann prognostiziert werden, dass weiter Baugebiete in Richtung 
Altmühldorfer Straße und Brunnhuberstraße erschlossen werden. 
Die intensiv landwirtschaftlichen Flächen werden, wie im vorliegenden 
Planungsgebiet, zu Bauland mit Wohnbebauung umgewidmet, mit der Folge, 
dass offene Landschaftsteile reduziert werden. 
Anzurechnen ist jedoch, dass die vorhandenen Baum und Gehölzbestände, 
die momentan das Landschaftsbild prägen, erhalten und in die neue 
Bebauung integriert werden. 
Der Verlust von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen kann unter 
dem Aspekt des Siedlungsdruckes und der Stadtentwicklung hingenommen 
werden. 
 

  a) Störungen, sonstige Beeinträchtigungen 
Die Gestaltung des Ortsrandes und die naturräumliche Einbindung 
sind von großer Bedeutung. 
Durch die grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan wird ein 
Einbinden des Baugebietes in die Umgebungsbebauung und in die 
Landschaft initiiert. 
In Hinblick auf die absehbare Erweiterung der baulichen Entwicklung 
ist eine landschaftsprägende Eingrünung nicht zielführend  und sollte 
erst nach Abschluss der Siedlungsentwicklung im Westen und Norden 
geplant werden. 
Soweit im Bauablauf möglich sollten pflanztechnische Maßnahmen, 
speziell das geplante Straßenbegleitgrün und die Aufwertung der 
vorhandenen Grünflächen im südlichen und östlichen Bereich, den 
Hochbaumaßnahmen zeitlich vorgezogen werden. 
Bodenmodellierungen mit störendem Charakter sind in den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht vorgesehen. 
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Eine weitere Ausdehnung der Bebauung nach Westen und Norden ist 
möglich. Der Charakter sowie das Maß und die Art der vorgesehenen 
Bebauung passen sich der Umgebungsbebauung an und fügen sich in 
das Ortsbild ein. Die Festsetzungen im Bebauungsplan sind der 
angrenzenden Bebauung angepasst, verdichten jedoch den Ortsrand. 

Ergebnis:   

Somit kann die Erheblichkeit mit mittel  eingestuft werden. 
 
 
2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

Ziele: Erhaltung von Denkmälern und Ensembles, 
Erhaltung von Ortsteilen, Straßen und Plätzen von g eschichtlicher, 
künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung, 
Erhaltung der Umgebung von Kultur-, Bau- und Bodend enkmälern. 

Beschreibung/Bestand: 

Im Planungsgebiet befindet sich auf der südlichen Teilfläche ein 
Bodendenkmal D-1-7741-0096, bei dem das Benehmen noch nicht hergestellt 
ist. 
Dabei handelt es sich um eine Siedlung sowie Grabwerk der vor- und 
frühgeschichtlichen Zeitstellung. 
 
Baudenkmäler sind nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Bodendenkmal 
D-1-7741-0096 

Planungsgebiet 
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Auswirkungen/Bewertung: 

 
 Baudenkmäler - Beeinträchtigung der optischen Wirk samkeit 
 für das Planungsgebiet nicht relevant  
 
 Bodendenkmäler 

Aufgrund des negativen Ergebnisses bei einem Oberbodenabtrag, der dem Zentrum 
des Bodendenkmals näher liegt, besteht gegen das Plangebiet kein Einwand. 

 
Ergebnis:  

Somit kann die Erheblichkeit als gering  eingestuft werden. 

 
2.1.8 Wechselwirkungen 
 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu untersuchenden Schutzgüter beeinflussen 
sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Erhebliche Wechselwirkungen sind 
jedoch nicht zu erwarten. Die Überbauung von landwirtschaftlichen Flächen führt zu 
einem Verlust der Funktionen der Böden (Schutzgut Boden). Durch die 
Festsetzungen im Bebauungsplan, ist eine Bebauungsfläche mit Durchgrünung 
sowohl in öffentlichen als auch in privaten Bereichen vorgesehen. Dabei kommt es zu  
Neuversiegelungen. Die Aufwertung durch private Grünflächen vor Ort ist bedingt 
durch die Privatgartenstrukturen erheblich und haben positive Auswirkungen auf das 
Erholungs-Schutzgut Mensch; den Lebensraum – Schutzgut Pflanzen und Tiere, 
verändern jedoch die Luftströme. Die Umweltfolgen mit möglichen negativen 
Wechselwirkungen als gering einzustufen. Eine Verstärkung von erheblichen 
Umweltauswirkungen sind im Baugebiet nicht zu erwarten und nicht erkennbar. 
 
 

3. EUROPARECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 

3.1 Betroffenheit von Natura 2000 Gebieten 
 In der Nähe des Plangebietes befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 
 

 

3.2 Spezielle Artenschutzrechtliche Untersuchung (s aP) 
In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde Frau Thaller wurde für die 
vorliegende 2. Änderung und Erweiterung eine speziell artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) durchgeführt. Daraus resultieren CEF-Maßnahmen (vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 42 Abs. 5 BNatSchG) sowie Maßnahmen zu 
Vermeidung für Feldlerche, Goldammer, Neuntöter u.a. (siehe saP). Somit kann 
sicher gestellt werden, dass durch die geplanten Baumaßnahmen keine 
Verbotstatbestände ausgelöst werden.  
 

Maßnahmen zur Vermeidung  
 

M 1) Baustelleneinrichtung nicht während der Vogelb rutzeit (01.03. – 30. 09.): 

Die Baustelleneinrichtung bzw. Vorbereitung, z.B. Oberbodenabzug im 
Geltungsbereich, muss außerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden. Ansonsten ist eine 
Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
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M 2) Dauerhafter Erhalt der Brachstreifen nördlich außerhalb des 
Geltungsbereichs: 

Hierbei soll im Winterhalbjahr ein sporadisches Umpflügen der Brachstreifen als 
Pflegemaßnahme veranlasst werden. 

 

M 3) Monitoring der Feldlerchenfenster: 

Um die Erfolgskontrolle der Feldlerchenfenster zu gewährleisten wird hier ein 
Monitoring von 2-3 Jahre festgesetzt. Dabei sollen ca. 2-3 Begehungen der Flächen 
(in Absprache mit Diplom-Biologen Herrn Dr. Zahn) pro Jahr stattfinden.  

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ök ologischen 
Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 
BNatSchG) 
 
CEF 1) Schaffung von Lerchenfenstern/-streifen: 

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in der näheren Umgebung werden 
Lerchenfenster/-streifen angelegt (siehe Abb. 9). D.h., dass etwa eine 20 m² große 
Fläche unbestellt bleibt. Dabei soll bei der Bewirtschaftung auf Maisanbau verzichtet 
und vorzugsweise Getreide (Winterweizen und Sommergerste) angebaut werden. Je 
Hektar zwei bis max. drei Lerchenfenster (nicht direkt an Fahrgasse grenzen lassen). 
(Richtwerte zu dieser Maßnahme können der Anlage 2 „Feldlerchenfenster“ 
entnommen werden).  

Insgesamt sollten mindestens 14 Lerchenfenster auf den Flächen jedes Jahr 
ausgewiesen werden, um den Lebensraum der Feldlerche zu optimieren.  

Folgende Punkte sollten bei der Ausbildung der Fenster zusätzlich berücksichtigt 
werden: 

• mindestens 150 m Abstand zu geschlossenen Ortschaften und Baumbeständen, 
denn beides meidet die Feldlerche weiträumig, wenn sie die Möglichkeit dazu hat; 

• mindestens 50 m Abstand zu Straßen, Strauchhecken und Greifvogelansitzen; 
• die Lerchenfenster dürfen nicht in der Wintergerste angelegt werden, denn häufig ist 

zum Zeitpunkt der Ernte die Brut noch nicht beendet; 
• pro ha 2 -10 Fenster von jeweils mindestens 20m² Größe; 
• der Abstand zu den Fahrgassen sollte möglichst groß gehalten werden, da diese von 

Fressfeinden wie Fuchs oder Katze als Wege genutzt werden; 
• die Fenster können direkt während der Aussaat durch Anheben der Sämaschine 

angelegt werden oder anschließend durch mechanische Mittel Grubbern oder 
Fräsen. In diesem Fall sollte jedoch darauf geachtet werden, dass möglichst wenig 
Getreide wieder aufläuft. Die Fenster müssen nicht frei von Bewuchs sein, sollten 
jedoch deutlich weniger dicht mit Getreide bewachsen sein, als der umgebende 
Bestand. 

 
(Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, 2013) 
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Lerchenfenster im Getreidefeld, Susanne Bartelsmeier 

 

 

Für das Bauvorhaben BBP Mühldorfer Feld Teil IV werden diese 14 Lerchenfenster auf den 
Fl.Nr. 1026 (T) und 1027, Gmk. Mettenheim, Gem. Mettenheim, ausgeglichen. 
 

  

Übersicht Ausgleichsfläche – Feldlerchenfenster  

 

CEF 2) Neuanlage von Brachstreifen oder flächigen B rachäckern: 
Im Abstand von ca. 50 m zum Baugebiet, sollen entsprechend der Flächengröße der 
bestehenden Brachstreifen neue Streifen angelegt werden. Dabei ist unbedingt darauf zu 
achten, die Brachflächen nicht an stark befahrenen Straße anzulegen. Es muss eine 
autochthone Saatgutmischung, hier für Schmetterlings- und Wildbienensaum entsprechend 
90% Blumen und 10% Gräser verwendet werden (Bezugsmöglichkeit: Herr Georg Hans, 
Mimmelheim 3, Obertaufkirchen, Tel.:08082 346). 
 
Für das Bauvorhaben BBP Mühldorfer Feld Teil IV werden diese 0,8 ha auf der Fl. Nr. 602, 
Gmk. Mössling, Gem. Mühldorf a. Inn, ausgeglichen (siehe Abb. S.17). 
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Übersicht Ausgleichsfläche – Goldammer/Neuntöter  

 
Nach Fertigstellung der CEF-Maßnahmen hat durch die Untere Naturschutzbehörde 
eine Abnahmen zu erfolgen. 

4. PROGNOSE ZUR ENTIWCKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI  
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

 
Bei Realisierung der Planung kommen die vorgenannten Umweltauswirkungen zum 
Tragen. 
 

5.  PROGNOSE ZUR ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BE IN 
NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gebiet weiterhin als landwirtschaftliche 
Fläche genutzt werden. Bezüglich des Landschaftsbildes würde es weiterhin ein 
strukturarmer Bereich bleiben. Ein gestalteter Ortsrand müsste dann in den südlichen 
Baugebieten des Mühldorfer Feldes realisiert werden, was jedoch nicht zu erwarten 
ist.  
Die derzeitige Situation hinsichtlich der Kaltluftproduktion sowie Durchlüftung der 
angrenzenden Baugebiete des Mühldorfer Feldes wäre weniger beeinträchtigt. 
Zugleich würden die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für 
entsprechende Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben. 
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flächen  
Eventuell vorhandene Kultur-und Sachgüter bleiben erhalten. 
 

6. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG  UND 
ZUM AUSGLEICH NACHTEILIGER UMWELTAUSWIRKUNGEN  

 

Folgende Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen werden im Bebauungsplan mit 
integrierter Grünordnung getroffen: 
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Allgemein  

Ausweisung von privaten Grünflächen 

Pflanzgebot für einen Baum auf „Privaten Grünflächen“ pro angefangenen 200 m² 
Fläche 

 
 
Schutzgut Arten und Lebensraum 

Verbot tiergruppenschädlicher Anlagen oder Bauteile 
Durchlässigkeit der Siedlungsränder 

Bündelung von Versorgungsleitungen und Wege 

Vermeidung mittelbarer Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Arten durch 
Isolation, Zerschneidung oder Stoffeinträge 

 
Schutzgut Wasser  

Rückhaltung des Niederschlagswassers in naturnaher gestalteter Wasserrückhaltung 
bzw. Versickerungsmulden mit Rigolen 

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge 

Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflächengewässer 

 
Schutzgut Boden  

Anpassung des Baugebiets an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer 
Erdmassenbewegung sowie von Veränderungen von den Oberflächenformen 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, z.B. durch verdichtete Beweisen 
Reduzierung des Versiegelungsgrades 
Verwendung versickerungsfähiger Beläge 
Vermeidung von Bodenkontamination, von nicht standortgerechten 
Bodenveränderungen 
Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Bodens 
Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung 

 
Schutzgut Klima/Luft  

Vermeidung der Aufheizung von Gebäuden durch Dachbegrünung 
Eingrünung mittels Pflanzgebote 
Entwicklung von durchgängigem Straßenbegleitgrün 
Vermeidung von unnötigen Emissionen 

 
Grünordnerische Maßnahmen 

Baum- und Strauchpflanzungen zur Eingrünung in privaten und öffentlichen Bereichen. 
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7. ERMITTLUNG DES UMFANGS DER ERFORDERLICHEN 
AUSGLEICHSFLÄCHEN 

 
7.1 Größe und Umfang 

Die Einstufung des Planbereiches wird nach der jeweils vorherrschenden Bedeutung 
vorgenommen. 
Um den Umfang an erforderlichen Ausgleichsflächen ermitteln zu können, wird das 
betroffene Gebiet aufgrund seiner naturschutzfachlichen Bedeutung überwiegend in 
die Kategorie I als Gebiet mit geringerer Bedeutung mit hohem Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft“ 
eingestuft.  
Das betroffene Gebiet wird lt. §8 BauNVO als ein allgemeines Wohngebiet WA 
eingestuft. 
 
Die Erweiterung des Wohngebietes WA findet auf den Flur-Nummern 630 (T), 630/1, 
634 (T), 638 (T), 639 (T), 640/1 (T), 640/2 (T), 641 (T), Gemarkung Mößling, 
Gemeinde Mühldorf am Inn statt. 
 
Für den Bebauungsplanbereich Mühldorfer Feld Teil IV (i. d. Fassung vom 
26.04.2013) wurde ein Ausgleichsflächenbedarf von 21.723 m² berechnet (siehe Kap. 
7.2, S. 21 ff), der extern auf den Fl.Nr. 1011, Gemarkung Mößling, Fl.Nr. 919/11 und 
Fl.Nr. 1156, Gemarkung Mühldorf am Inn, erbracht wird. 
 
 

 

 
     
Übersichtsplan Eingriffsfläche  ohne Maßstab 
 
 
 
7.2 Flächen – Bilanz Ausgleichsflächen 

 
Ausgleichsflächenberechnung: 
 
Siehe folgend Seite 20. 
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Die Ausgleichsflächen befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches 
Bebauungsplan und bilden zusammen mit den naturschutzfachlich qualifizierten 
Ausgleichs- und Pflegemaßnahmen die Grundlage für die Abwägung. Die 
Entwicklungsziele und die hierfür geeigneten Maßnahmen für den Naturschutz 
wurden für alle Ausgleichsflächen, soweit möglich unter Rücksprache mit der Untern 
Naturschutzbehörde (Fr. Thaller) festgelegt. Die Flächen befinden sich bereits im 
Ökokonto der Kreisstadt Mühldorf. 
 
Im Grundbuch werden die Ausgleichsflächen dauerhaft dinglich gesichert und dem 
Bayerischen Landesamt für Umweltschutz in Augsburg gemeldet. Teilflächen, die 
zum Ausgleich benötigt werden, werden dauerhaft gekennzeichnet. 
 
Alle externen Ausgleichsflächen werden vor Ort abgepflockt bzw. dauerhaft 
gekennzeichnet. 

 
Bedingt durch den Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad und die geplante GRZ 0,4 wird 
der Bebauungsplanbereich Mühldorfer Feld Teil IV mit nachfolgenden 
Kompensationsfaktoren und Ausgleichsflächenbedarf festgelegt:  

 

Typ Beschreibung des Standortes Fläche  
in m² Faktor Kompensations- 

bedarf in m² 

A I 

Bestand: Ackerflächen  
Planung: Allgemeines Wohngebiet und 

Erschließungsstraßen mit 
GRZ > 0,35 innerhalb der 
Baugrenzen 

54.306 0,4 21.723 

 Summe 54.306  21.723 

���� Ausgleich extern auf Fl.Nr. 919/11 Gmk 
Mühldorf am Inn   1.964 

���� Ausgleich extern auf Fl.Nr. 1156 Gmk 
Mühldorf am Inn   10.997 

���� Ausgleich extern auf Fl.Nr. 1011 Gmk 
Mößling   8.762 

 Summe   21.723 
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Lageplan Plangebiet (Eingriff) und Ausgleichsflächen extern 
 
Ausgleichsfläche extern 919/11: 
 
Die externe Ausgleichsfläche auf Fl.Nr. 919/11 Gmk Mühldorf am Inn besitzt eine 
Gesamtgröße von 21.044 m². 
Davon stehen derzeit  noch 1.964 m² (inkl. Verzinsung) als Ausgleichsfläche zur 
Verfügung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersichtsplan Ausgleichsfläche Fl.Nr. 919/11 Gmk Mühldorf a. Inn ohne Maßstab 
 

Planungsgebiet 

Ausgleichsfläche 
Fl.Nr. 1011 

Ausgleichsfläche 
Fl.Nr. 919/11 

Ausgleichsfläche 
Fl.Nr. 1156 
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Ausgleichsfläche extern 1156: 
 
Die externe Ausgleichsfläche auf Fl.Nr. 1156 Gmk Mühldorf am Inn besitzt eine 
Gesamtgröße von 14.745 m². 
Davon stehen derzeit  noch 14.967 m² (inkl. Verzinsung) als Ausgleichsfläche zur 
Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersichtsplan Ausgleichsfläche Fl.Nr. 1156 Gmk Mühldorf a. Inn ohne Maßstab 
 
Ausgleichsfläche extern 1011: 
 
Die externe Ausgleichsfläche auf Fl.Nr. 1011 Gmk Mößling besitzt eine Gesamtgröße 
von 10.670 m² . 
Davon stehen derzeit  noch 8.762 m² (inkl. Verzinsung) als Ausgleichsfläche zur 
Verfügung. 
 

 
 
 

 
7.3 Beschreibung der Ziele sowie des Maßnahmen- und  Pflegekonzeptes 

 
Die Ausgleichsflächen sind innerhalb einer Vegetationsperiode nach Durchführung der 
Erschließungsmaßnahmen herzustellen. 
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Ausgleichsfläche AE 01 - Fl.Nr. 919/11 Gmk Mühldorf  (Starkheim)  
 

Entwicklungsziel: 

Umwandlung Ackerland in extensives Grünland 

Maßnahmen: 

• Aushagerung der Ackerflächen durch einjährige Ansaat von Nährstoff 
zehrenden Kulturen (z.B. Gerste) 

• Ansaat mit standortgerechten Saatgutmischungen bzw. Heudruschverfahren 
(ohne Klee) zur Anreicherung des Artenspektrums 

Pflege: 

• im ersten Jahr: in den ersten 2-3 Jahren A 

• ab dem 2. Jahr: 2- bis 3-malige Mahd pro Jahr in den ersten 3 Jahren und 
Abfuhr Mahdgut 

• ab dem 5. Jahr: 1-malige Mahd pro Jahr  Ende Juli und Abfuhr Mahdgut 

• Verzicht auf jegliche Düngung auf der Gesamtfläche 

 

 
Ausgleichsfläche AE 02 - Fl.Nr. 1011 Gmk Mößling  
 

Entwicklungsziel: 
Schutz des Bachlaufes und Extensivierung Intensivgrünland mit wechsel-feuchten 
Bereichen 

 

Maßnahmen: 

• Fräsen von Streifen des vorhandenen Intensivgrünlandes 

• Oberbodenabtrag punktuell (insgesamt ca. 100 m2) 

• Anlage von 1-2 Mulden mit einer Tiefe von 10-30 cm 

• Ansaat der Streifen mit standortgerechten heimischer Saatgutmischungen 
bzw. Heudruschverfahren (ohne Klee) zur Anreicherung des Artenspektrums 

• Einbringen von Findlingen/Wurzelstöcken punktuell 

Pflege: 

• 2-malige Mahd pro Jahr (ab Mitte Juli) und Abfuhr Mahdgut 

• Verzicht auf jegliche Düngung auf der Gesamtfläche  

 
 
Ausgleichsfläche AE 03 - Fl.Nr. 1156 Gmk Mühldorf a m Inn  
 

Entwicklungsziel: 

Streuobstwiese mit extensiver Grünlandnutzung  

Maßnahmen: 

• Anpflanzung alter lokaler Obstbaumsorten (Hochstamm) 
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Pflege: 

• max. 2-malige Mahd pro Jahr ab Mitte Juli und Abfuhr Mähgut 

• jährlicher Erziehungsschnitt der Gehölze in den ersten 6 Jahren 

• Verzicht auf jegliche Düngung auf der Gesamtfläche 

• Schutz vor Wildverbiss 
 
 

7.4 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen  

Die Ausführung der Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen und die damit verbundenen 
Festsetzungen und Pflanzgeboten, insbesondere auf sogenannten „Privaten 
Grünflächen“, wird durch die Kreisstadt Mühldorf a. Inn nach Herstellung der 
Maßnahme im Abstand von 7 Jahren durch Ortsbesichtigung überprüft, bewertet und 
protokolliert. 

 
 

8.  ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurden Untersuchungen angestellt mit dem 
Ergebnis, dass aus regionalplanerischer und städtebaulicher Sicht die Erschließung 
eines ausreichenden Angebotes an attraktiven Wohnbauflächen in Mühldorf-Nord 
insbesondere unter dem Aspekt der Autobahnanbindung BAB 94 dringend notwendig 
ist. 
Eine Verknappung von Wohnbauflächen in der Kreisstadt Mühldorf a. Inn würde zu 
Abwanderungen von Bauwilligen in Nachbarkreise führen und könnte eine 
Schwächung des Mittelzentrums zur Folge haben. 
Der Bedarf an zusätzlichen Wohnraum mit einer hohen Lage- und Wohnqualität im 
Norden der Kreisstadt Mühldorf a. Inn wird entsprechend gesichert und an die 
vorhandene bzw. geplante Bebauung sinnvoll angebunden. 
 

 

9. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Planungsgebiet mit Einzelhausparzellen und Reihenhausparzellen soll eine 
Erweiterung des Baugebietes „Mühldorfer Feld“ bilden. 
Nach Norden und Westen ist eine Erweiterung noch möglich. 
 
Als voraussichtlich Umweltauswirkung mit mittlerer Erheblichkeit ist die 
Beeinträchtigung der Kaltluftströme zu nennen. 
Verkehrstechnische Immissionen können aufgrund der Lage des Baugebietes nicht 
ausgeschlossen werden und sind als „hinzunehmen“ zu beurteilen. 
Dem Verlust der Lebensräume für Tiere und Pflanzen kann im Bebauungsplan mittels 
Durchgrünung gemäß Pflanzgeboten der Freiflächen bzw. von nicht bebauten 
Bauflächen und Ausweisung von privaten Grünflächen entgegengewirkt werden. 
 
Baugebietsausweisungen stellen immer einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 
Um die Auswirkungen für die Umwelt möglichst gering zu halten, werden 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich im Bebauungsplan 
getroffen und im Umweltbericht dokumentiert. Insbesondere werden Festsetzungen 
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zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft getroffen. 
Desweiteren enthalten Bebauungspläne Festsetzungen zur Gestaltung der 
unbebauten Flächen, zum Grad der Versiegelung und zum Umgang mit Grund und 
Boden.  
 
Insgesamt kann für dieses Baugebiet festgestellt werden, dass unter 
Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen  zu erwarten sind.  
 
 

Tabellarische Zusammenfassung 

 

 
Anlagen: 
Gutachten zur speziell artenschutzrechtlichen Prüfung mit Abschichtungslisten vom 
23.10.2013 

Schutzgut 
Baube- 
dingte Auswirk-
ungen 

Anlage-
bedingte 
Auswirkungen  

Betriebsbe-
dingte Auswirk-
ungen 

Ergebnis 
bezogen auf die 
Erheblichkeit 

Mensch/Lärm mittel mittel mittel mittel 

Mensch/ 
Erholung mittel gering gering gering 

Tiere und 
Pflanzen mittel gering gering gering 

Boden mittel mittel gering mittel 

Oberflächen- 
und 
Grundwasser 

gering gering gering gering 

Klima/Luft gering mittel mittel mittel 

Landschaft mittel mittel gering mittel 

Kultur- und 
Sachgüter gering gering gering gering 


